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7. Zschrgâg. Nr 44. 3 Nov. l92l

Schweizer-Schule
Wochenblatt ber latholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

Ver ..Pädagogischen Blätter" 28. Jahrgang.

Kür die
Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler. Prof., Luzern, Billenstr. 14

21.66 Telephon 21.66

Beilagen zur Schweizer-Schule:

Volksschule — Mittelschule
vie Lehrerin

Druck und Versand durch die Geschäftsstelle
Eberle Se Kickenbach, Einsiedeln

Jnseratenannahme: Publicitas Luzern
Schweizerische Annoncen-Expedition Aktien-Beleillchast

Jahres preis Fr. 1(1. bei der Post bestellt Fr. 10.2(1
«Check IX 0,IS7> «Ausland Portozuschlagl. Jnsertionspreis: Ib Rp. per mm Ispaltig.

Inhalt: Di neue deutshe rechtshreibung. — Haftpflicht und Haftpflichtversicherung^ Schülerunfallversi-
cherung, — Himmelserscheinungen, — Schulnachrichten, - Ins Leben hinaus. — Lehrerzimmer.

Beilage: Mittelschule Nr. 7 (philologisch-historische Ausgabe).

Di neue deutshe rechtshreibung.*)
(son A. Giger, lerer in Murg.)

Di sarganserländishe lerershaft hat sich

eingeend mit der einfürung einer fernünf-
tigen rechtshreibung beshäftigt. Alle gingen
mit dem referenten einig, dass di alte orto-
grafi fil zu shwer, regellos, für das kind
kwalfoll und kaum erlernbar ist; ja, dass

wenige shreiber si beherrshen. An einer
rechtshreibkonferenz behauptete ein gelerter,
er könne alles richtig srehiben. Da shtellte
im ein anderer folgende leichte aufgäbe:
Shreiben si mir drei säzchen — der müller
malt; der maler malt; beide malen. Beim
lezten säzchen wusste der shreibheld sich nicht
zu helfenj; er shtand for dem unbezwing-
baren berg; sollte er malen mit oder one h
shreiben. Fon der Willkür und regellosigkeit
der bisherigen shrift sollen si noch mer fer-
nemen. Es ist unbedingt notwendig, dass

sich jeder lerer über di Mängel der alten
shreibweise bewust ist, ire klippen kent, da-
mit er shwache rechtshreiber nicht ungerecht
beshtraft. Wenn ich mit meinen zeilen dis
erreiche, shtee ich meinem zil und shtreben
shon wider eine shtufe näer. Zufriden geben
kann ich mich damit allerdings nicht. Es ist
notwendig, dass alle shreiber im sinn und
geist der sarganserländishen lerershaft für
di neue ortografi kämpfen. Laut beshluss

der sekzion Sargans des k. l. f. hat sich di
gesamte lerershaft unseres kantons mit der
rechtshreibfrage zu beshäftigen. Der kreis
soll aber erweitert werden über di ganze
Shweiz. Die gestellten und son der sekzion
genemigten anträge lauten wie folgt:

1. Di kommission des k. l. f. ist zu
ersuchen, di rechtshreibfrage den sek-
zionen als dringendejaresaufgabe zu
shtellen, di Willenskundgebungen der
einzelnen sekzionen zu sammeln und
bei positifem erfolg das ergebnis mit
entsprechender wunsheusserung dem
hoen erziungsrate zu unterbreiten.

2. hat der k. l. f. andere kantonal-
konferenzen zur Mitwirkung anzu-
halten.

3. sind der shweiz. kaufmännishe
serein, sowi der shtenografenferein für
unsere beshtrebungen zu gewinnen.

Di fache sheint etwas gewagt zu sein.
Doch nur nicht zufil bedenken meine fer-
erten leserinnen und leser. Gewiss wirds
einen zäen kämpf geben, wi bei jeder neue-
rung. Der erfolg wird nicht ausbleiben,
sofern alle mit sighaftem willen kämpfen'
Der Herr Präsident unserer kantonalfereinU
gung hat mir anlässlich der lezten delegirlen.

*) Wir geben hier einem „Reformer" der Rechtschreibung das Wort, ohne daß wir uns mit
seinen Ideen solidarisch erklären mochten. Aber als Beitrag zur Diskussion in der ganzen Rechtschreib-
frage werden seine Ausführungen sicher der Beachtung wert sein. Die Schriftltg.
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